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Erhöhung des derzeit gültigen Taxitarifes für den Rhein-Sieg-Kreis 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 04. Juli 2014 hat der Deutsche Bundestag die Einführung des 
Mindestlohngesetzes (MiLoG) zum 01. Januar 2015 beschlossen, der Bundesrat 
hat diesem Gesetz am 11. Juli 2014 zugestimmt. Das Gesetz sieht 
branchenübergreifend die Einführung eines Mindestlohnes von 8,50 Euro pro 
Stunde vor. Da es im Taxigewerbe zurzeit keinen Tarifvertrag repräsentativer 
Tarifvertragsparteien gibt, gilt auch keine Übergangsfrist bis zum 31.12.2016. 
Nach der derzeitigen Rechtslage müssen daher alle Taxi Unternehmer ab dem 01. 
Januar 2015 den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde bezahlen. Beachten Sie 
bitte dabei, dass aufgrund der Vielzahl von Tariferhöhungsanträgen die 
Eichämter Gelegenheit haben müssen, die Eichungen vor dem 01. Januar 2015 
durchzuführen. 

Lohnkosten steilen im Taxigewerbe ca. 60% der gesamten IJnternehmenskosten 
dar. Ein vom Deutschen Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP) in Auftrag 
gegebenes Gutachten eines vereidigten Sachverständigen der Industrie- und 
Handelskammer Düsseldorf hat ergeben, dass im Bundesdurchschnitt derzeit ca. 
6,50 Euro brutto an Taxifahrer gezahlt werden. Dies deckt sich mit den 
Abfragen, die wir im Rahmen unserer Mitgliederversammlungen bei unseren 
Mitgliedern vorgenommen haben, dies deckt sich auch mit der Erfahrung des 
Unterzeichners aus arbeitsgerichtlichen Verfahren. Zwar gibt es gewisse 
Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Bereichen, im Laufe des 
Jahres gleichen diese sich nach unserer Erfahrung aber aus. Während im 
ländlichen Bereich fast ausschließlich Stundenlöhne gezahlt werden, werden in 
städtischen Bereichen häufig Umsatzbeteiligungen gezahlt, die aber aufgrund 
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der sehr saisonalen und jahreszeitlichen Schwankungen auch nur zu einem 
Durchschnittslohn von ca. 6,00 Euro bis 6,50 Euro führen. Das bedeutet, dass 
bei der Einführung des Mindestlohnes auf 8,50 Euro bereits Steigerungen der 
Bruttolöhne zwischen 36 und 41% zu verzeichnen sind. 

Unterstellt man einen derzeit gezahlten Stundenlohn von 6,50 Euro, dann stellt 
der Übergang auf 8,50 Euro bei den Arbeitgeberanteilen eine Steigerung von 
242,28 Euro auf 316,85 Euro mit 30,78 % dar. Bei den geringfügig 
Beschäftigten, die sowohl wegen der Betriebspflicht in Taxiunternehmen stets 
notwendig sind als auch aufgrund der Tatsache, dass die Fahrzeuge seit langem 
nicht mehr im 24 Stundeneinsatz benötigt werden, beträgt die gegenwärtige 
Pauschalabgabe, die ausschließlich vom Arbeitgeber zu tragen ist, 30% 
zuzüglich 2% für die Berufsgenossenschaft. Daraus ergibt sich, dass Arbeitgeber 
einen Lohnnebenkostenmehraufwand pro Stunde von über 30% haben, die zu 
den Steigerungen der Lohnkosten hinzukommen. Die Politik hat in der 
Vergangenheit immer argumentiert, der Lohn müsse so hoch sein, dass man 
davon leben könne, ohne aber aufzuzeigen, wie die Unternehmer denn diesen 
Lohn erwirtschaften sollen. Wenn man berücksichtigt, dass nach 
Veröffentlichungen in den Audio- und Printmedien sowie durch Parteivertreter 
rund 80% der Bevölkemng dafür sind, dass der Mindestlohn beschlossen wird, 
dann müssen diese Bürger natürlich auch bereit sein, den Unternehmen die 
Zahlung derartiger Löhne durch entsprechende Anhebung der Taxitarife zu 
ermöglichen. 

Neben den vorstehenden Ausführungen zur Einführung des Mindestlohnes sind 
in der Zeit seit der Einführung des derzeit gültigen Taxitarifes die Kosten für die 
Anschaffung von Taxen ebenso gestiegen wie die Kosten für Ersatzteile, 
Zubehör und Pflegemittel. Auch die Kosten für Reparaturen, Inspektionen und 
Fahrzeug Wäschen sind nicht unerheblich gestiegen. Gleiches gilt für den 
Kraftfahrerpreisindex als auch für den Verbraucherpreisindex. 

Ein besonderes Problem stellen auch die Haftpflicht- und 
Vollkaskoversicherungen für die Taxen dar. Deren Preise sind in der 
Vergangenheit stetig erhöht worden und liegen bei Fahrzeugen in der Haftpflicht 
und in der Vollkaskoversicherung bei einer Schadensffeiheitsklasse von 100% 
etwa zwischen 7.000,00 und 8.000,00 Euro pro Kalendeijahr. Auf eine 
Vollkaskoversicherung zu verzichten kann sich aber kein Taxiuntemehmer 
erlauben, insbesondere nicht, wenn er Fahrpersonal einsetzt. Zu beachten ist 
auch, dass aus den Fahrgeldumsätzen natürlich auch das Personal in den 
Funkzentralen und Werkstätten zu finanzieren ist. Auch bei diesen Personen 
sind zum 01.01.2015 in einem Großteil der Fälle Lohnanpassungen 
vorzunehmen, da sehr häufig die Lohnhöhe in etwa der jetzigen Entlohnung der 
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Fahrer entspricht. Wir gehen davon aus, dass bei einer Verweigerung der 
beantragten Tariferhöhungen in erheblichem Umfang Kündigungen erfolgen 
müssen, da die Unternehmer aufgrund der bisherigen Umsätze nicht in der Lage 
sein werden, Ihrem Personal den gesetzlich geforderten Mindestlohn zu zahlen. 
Da bereits in der Vergangenheit die Unternehmen an allen möglichen Stellen 
Kosteneinsparungen versucht haben vorzunehmen, sind diese Möglichkeiten 
bereits seit Jahren ausgereizt. Von daher ist eine erhebliche Erhöhung der derzeit 
bestehenden Taxitarife unumgänglich. 

Für den Rhein-Sieg- Kreis beantragen wir folgende Erhöhung: 

1. Grundgebühr 3,50 Euro 
2. Kilometerentgelt werktags von 06.00 bis 22.00 Uhr 2,00 Euro 
3. Kilometerentgelt werktags von 22.00 bis 06.00 Uhr 

sowie an Sonn-und Feiertagen 2,10 Euro 

4. Großraumzuschlag 6,90 Euro 

5. Wartezeit 
a) bis 10 Minuten = 32,50 Euro/ pro Stunde 
b) Wartezeit ab der 11. Minute = 37,50 Euro/ pro Stunde 

6. ab dem dritten Gepäckstück Zuschlag 0,30 Euro 
7. Beförderung von Kleintieren Zuschlag 0,30 Euro 
8. Kreditkarte Zuschlag 1,30 Euro 

9. Anfahrtsgebühr 
in der Zeit von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr 2,00 Euro 
in der Zeit von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr 2,10 Euro 

Wir bitten darum, die Entscheidung über unseren Antrag so rechtzeitig 
herbeizuführen, dass die Tariferhöhung ab dem 01. Januar 2015 umgesetzt wird. 
Unsere Mitgliedsunternehmen sind finanziell nicht in der Lage, ein Inkrafttreten 
des Mindestlohnes ohne entsprechende Erhöhung des Taxitarifes zu finanzieren. 

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns den Hinweis, dass das Taxigewerbe als 
einziger Teil des öffentlichen Personennahverkehrs keinerlei Subventionen 
erhält. Beachten Sie bitte, welche Erhöhungen der Tarife sowohl der 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als auch der Verkehrsverbund Rhein-Sieg seit der 
letzten Erhöhung des Taxitarifes vorgenommen und auch bereits für 2015 
geplant haben. 
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In allen Bezirken unseres Verbandsgebietes werden in diesen Tagen 
Erhöhungen des Taxitarifes beantragt. 

Sollten Sie ein Abstimmungsgespräch wünschen, so sind wir nach telefonischer 
Terminabsprache dazu selbstverständlich gerne bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 

FACHVEREINIGUNG PERSONENVERKEHR NORDRHEIN 
Tlaxi-Mietwagen e.V. 
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